
Hinweis: Text bitte einrahmen. 

Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan 
 
Der Hauptausschuss der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan hat in seiner 
Sitzung am 11.02.2019 unter anderem folgende Beschlüsse gefasst: 
 
 
  
  
- 

Vollzug der Gemeindeordnung (§ 94 Abs. 3 GemO); 
Zustimmung zur Annahme von Spenden durch verbundenen Beschluss 

 Der Hauptausschuss beschloss einstimmig Spenden in Höhe von insgesamt 4.522,59 € 
anzunehmen.  

Spender     Betrag Zweck 

Herr Klaus-Peter Dausend,    972,79 € Spende zur Unterstützung der Feuerwehr 
66629 Oberkirchen     (G 26.3 Untersuchungen) 
 
Rhenocoll-Werk eK.,   2.000,00 € Spende zur Unterstützung der Feuerwehr 
66871 Konken 
 
Kreissparkasse Kusel,    250,00 € Spende für die Grundschule Ulmet anlässlich 
66869 Kusel      des 60-jährigen Jubiläums 
 
Getränke Simon GmbH,    149,80 € Spende für das VG-Hallenfußballturnier 2019 
66869 Kusel                             (Sachspende: 10 Kisten Bier) 
 
OIE AG,      500,00 € Sponsoring VG-Hallenfußballturnier 2019 
55743 Idar-Oberstein 
 
Sport Lösch,      400,00 € Spende für das VG Hallenfußballturnier 2019 
66869 Kusel                             (Sachspende: 15 Trikots inkl. Druck) 
 
Stadtwerke Kusel GmbH,    250,00 € Spende für das VG-Hallenfußballturnier 2019 
66869 Kusel 

 
 

  - Vollzug der Gemeindeordnung (§ 94 Abs. 3 GemO); 
Zustimmung zur Annahme einer Spende der Kreissparkasse Kusel 

 Der Hauptausschuss beschloss einstimmig die Sponsoringleistung der Kreissparkasse 
Kusel in Höhe von 3.000,00 €, zur Untersützung des Projekts “Bürgerbusse in der 
Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan“ anzunehmen. 
 

  - Vollzug der Gemeindeordnung (§ 94 Abs. 3 GemO); 
Zustimmung zur Annahme einer Spende der Volksbank Glan-Münchweiler 

 Der Hauptausschuss beschloss einstimmig die Spende der Volksbank Glan-Münchweiler in 
Höhe von 3.000,00 €, zur Unterstützung des Projekts “Bürgerbusse in der 
Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan“ anzunehmen. 
 

  
 
 
 
 

Die Veröffentlichung der Sitzungsergebnisse beschränkt sich auf den sachlichen Inhalt und hat 

lediglich informellen Charakter. Rechtsverbindlich sind einzig die ausgefertigten 

Niederschriften. 
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